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Ausschreibung der Schüler-Ferienbetreuungen 2025 
in Urbach und Plüderhausen  

- Faschings-, Oster-, Pfingst-, Sommer- und Herbstferien - 
 
1. Teilnahmebestimmungen 

 Teilnahmeberechtigt sind Grundschüler*innen der jetzigen Klassen 1 bis 4 (Sommerferienbetreuung 
bis zur Klasse 6). 

 Da die Gemeinden Urbach und Plüderhausen in diesem Bereich zusammenarbeiten, können zu den 
Ferienbetreuungsangeboten in beiden Gemeinden immer auch Kinder aus der jeweils anderen Ge-
meinde angemeldet werden. 

 Voraussetzung für die Durchführung einer Ferienbetreuung ist die Teilnahme von 6 Kindern (Min-
destteilnehmerzahl). Kommt diese Zahl nicht zustande, werden die Eltern der angemeldeten Kinder 
ca. drei Wochen vor dem jeweiligen Beginn der Ferienbetreuung benachrichtigt, dass die Feri-
enbetreuung nicht durchgeführt wird. Eine tageweise Buchung ist nicht möglich. In der Sommerferi-
enbetreuung in Urbach gilt der Zeitraum vom 31.07.2025 – 08.08.2025 (7 Tage) als eine zusam-
menhängende Betreuungswoche. 

 
2. Betreuungszeiten  

    In Urbach 

 7.00 – 13.00 Uhr (mit Mittagessen, nur in der Sommerferienbetreuung und  
    wenn die Mittagsbetreuung bis 15.00 Uhr stattfindet)  

 7.00 – 15.00 Uhr (mit Mittagessen, nur in der Sommerferienbetreuung) 
 
     In Plüderhausen 

 7.00 – 13.00 Uhr (mit Mittagessen, nur in der Sommerferienbetreuung und  
                             wenn die Mittagsbetreuung bis 15.00 Uhr stattfindet)  

 7.00 – 15.00 Uhr (mit Mittagessen, nur in der Sommerferienbetreuung) 
 
 
3. Betreuungsorte 

 Die Faschings- und Osterferienbetreuung finden in Urbach in den Räumen der Grundschülerbe-
treuung in der Wittumschule, Wittumstraße 17, statt. 

 Die Sommerferienbetreuung (1. bis 3. Woche) findet in Urbach in der Atriumhalle, Drosselweg 7, 
statt. 

 Die Pfingstferienbetreuung, die Sommerferienbetreuung (4. bis 6. Woche) und die Herbstferi-
enbetreuung finden in Plüderhausen jeweils in den Räumen der ergänzenden Grundschulbetreu-
ung im Hohbergschulzentrum Plüderhausen (UG Mensa), Kantstraße 22, statt. 

 
4. Anmeldeschluss 

für alle angebotenen Ferienbetreuungen in Urbach ist am Freitag, 10. Februar 2025. Spätere Anmel-
dungen können im Sinne einer Planungssicherheit für die Gemeinde Urbach nur noch in begründeten 
Ausnahmefällen berücksichtigt werden. 
 
für alle angebotenen Ferienbetreuungen in Plüderhausen ist am Freitag, 10. Februar 2025. Spätere 
Anmeldungen können im Sinne einer Planungssicherheit für die Gemeinde Plüderhausen nur noch in 
begründeten Ausnahmefällen berücksichtigt werden. 
 
 



 
 
 
5. Teilnahmegebühren 

 Die Teilnahmegebühren betragen: 

 

 Die Gebühr ist erst nach Aufforderung, unter Angabe des jeweiligen Verwendungszwecks, auf das 
Konto der durchführenden Gemeinde (s. Anmeldeformular) zu überweisen. 

 Die Kosten für das Mittagessen in der Sommerferienbetreuung in Urbach sind zusätzlich, wenn die 
Mittagsbetreuung bis 15.00 Uhr stattfindet, zu den Teilnahmegebühren zu entrichten. 

 Die Kosten für das Mittagessen in der Sommerferienbetreuung in Plüderhausen sind zusätzlich, 
wenn die Mittagsbetreuung bis 15.00 Uhr stattfindet, zu den Teilnahmegebühren zu entrichten. 

 
6. Anmeldungen 

 Anmeldungen müssen schriftlich erfolgen; sie werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksich-
tigt.  

 Anmeldungen für die Ferienbetreuungsangebote in Urbach nimmt die Gemeindeverwaltung Urbach, 
Frau Hentschel, Rathaus, Konrad-Hornschuch-Straße 12, EG, Zi. 006, Tel. 07181 8007-43, 
hentschel@urbach.de, entgegen. Das Anmeldeformular steht auf der Homepage der Gemeinde Ur-
bach (www.urbach.de) zum Download bereit. Es ist auch beim Betreuungspersonal der Grundschul-
betreuung in der Atriumschule und der Wittumschule erhältlich. 
 

 Anmeldungen für die Ferienbetreuungsangebote in Plüderhausen nimmt die Gemeindeverwaltung 
Plüderhausen, Frau Hundt, Rathaus, Am Marktplatz 11, Raum 1a, Tel. 07181 8009-1401, 
g.hundt@pluederhausen.de, entgegen. Das Anmeldeformular steht auf der Homepage der Gemeinde 
Plüderhausen (www.pluederhausen.de) zum Download bereit. Es ist auch beim Betreuungspersonal 
der ergänzenden Grundschulbetreuung erhältlich. 

7.00 – 13.00 Uhr / 5-Tage-Woche  
 

1. Kind: 81,00 €  
2. und jedes weitere Kind: je 61,00 € (25% Er-
mäßigung) 
 
Alleinerziehende und Bürgergeld-Empfänger*in-
nen (25% Ermäßigung): 
1. Kind:  61,00 € 
2. und jedes weitere Kind: je 46,00 € 
 

7.00 – 15.00 Uhr / 5-Tage-Woche: 
 

1. Kind: 108,00 € 
2. und jedes weitere Kind: je 81,00 € 
(25% Ermäßigung) 
 
Alleinerziehende und Bürgergeld-Empfänger*in-
nen (25% Ermäßigung): 
1. Kind:  81,00 € 
2. und jedes weitere Kind: je 61,00 € 
 


